
verkehr unter Berücksichtigung der Anzahl der Sitzplätze 
ein Preis von 1,48 DM je Kilometer vereinbart wurde.

Im Jahre 1954 übernahm die Angeklagte außerdem aut 
der Strecke A.—St. den Zubringerdienst für die Zentral
schule St. Die Streckenlänge wurde wiederum an Hand 
der Karte errechnet. Eine Nachprüfung der Strecken mit 
Hilfe eines mit einem Tachometer versehenen Fahrzeugs 
unterließ die Angeklagte, weil sie der Ansicht war, daß die 
von ihr an Hand der Karte ermittelten Entfernungen real 
seien.

Die im Jahre 1958 vom Ministerium der Finanzen, 
Hauptabteilung Kontrolle und Revision-, Kreisinspektion 
K., durchgeführte Überprüfung ergab, daß die Strecke von 
W. nach K. nicht 49, sondern nur 35 km und die von W. 
nach J. nicht 72 km, sondern nur 56 km lang ist. Auch 
die Entfernung zwischen A. und St. ist um 10 km kürzer, 
als die Angeklagte errechnet und der Fahrpreisberechnung 
zugrunde gelegt hatte. Hierdurch hatte die Angeklagte 
Mehreinnahmen in Höhe von 33 365,04 DM.

Bis Ende des Jahres 1954 hatte die Angeklagte auf der 
Strecke W.—J. einen Autobus mit 37 Sitzplätzen einge
setzt, diesen Anfang 1955 gegen einen neu aufgebauten 
Omnibus- ausgewechselt, der jedoch nur 33 Sitzplätze für 
Fahrgäste aufwies. Dem Rat der Gemeinde J. berechnete 
sie aber weiterhin 37 und ab Juni 1956 36 Sitzplätze und 
erzielte dadurch ungerechtfertigte Mehreinnahmen in 
Höhe von 5725,26 DM.

Soweit die Angeklagte der Gemeinde J. mehr Sitzplätze 
als im Autobus vorhanden berechnete, hat das Kreisgericht 
dieses “Verhalten strafrechtlich als Betrug zum Nachteil 
gesellschaftlichen Eigentums in Tateinheit mit einem vor
sätzlichen Preisvergehen beurteilt. Wegen der Höhe des 
dem gesellschaftlichen Eigentum zugefügten Schadens hat 
es § 30 StEG angewendet. Die Berechnung überhöhter 
Kilometerzahlen hat es als fahrlässigen Preisverstoß an
gesehen.

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung hat das 
Bezirksgericht M. durch Beschluß vom 4. Dezember 1958 
als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Präsident des Obersten Gerichts hat zugunsten der 
Angeklagten die Kassation des Beschlusses beantragt. Der 
Kassationsantrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die tatsächlichen Feststellungen sind mit dem 

Kassationsantrag nicht angefochten worden; von ihnen 
ist daher auszugehen.

Soweit die Angeklagte wegen Betrugs zum Nachteil 
gesellschaftlichen Eigentums im schweren Fall verur
teilt worden ist, weil sie dem Rat der Gemeinde J. 
unberechtigt eine größere Anzahl Sitzplätze in Rech
nung gestellt hat, ist die Entscheidung —/hierauf ist 
im Kassationsantrag zutreffend hingewiesen worden — 
nicht zu beanstanden.

Fehlerhaft ist jedoch die Anwendung der Preisstraf- 
rechtsverordnung auf den vorliegenden Fall. Zunächst 
ist zu beanstanden, daß das Kreisgericht die An
geklagte verurteilt hat; ohne im Urteil darzulegen, 
welche konkrete Preisvorschrift dürch die Handlung 
der Angeklagten verletzt worden ist. Die Ausführung 
allein, die Angeklagte habe den Anordnungen des 
Ministeriums der Finanzen über die Preisbildung zu
widergehandelt, reicht hierzu nicht aus. Da § 1 PrStrVO 
als Blankettvorschrift ganz allgemein vorsätzliche und 
fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften 
oder Anordnungen der für die Preisbildung zuständi
gen Dienststellen unter Strafe stellt, muß vor der Ent
scheidung, ob ein Preisvergehen vorliegt, die Tat
bestandsmäßigkeit des Verhaltens des Täters an Hand 
der jeweils in Frage kommenden Preisvorschrift ge
prüft werden.

Das Bezirksgericht hat zwar in dem angefochtenen 
Beschluß das Versäumnis des Kreisgerichts insoweit 
ausgeglichen, als es die in Betracht kommende kon
krete Preisanordnung Nr. 69 vom 28. November 1947 
(PrVOBl. 1/48 S. 7) für den Personenverkehr in 
Kraftomnibussen angeführt hat. Es hat aber ebenfalls 
verabsäumt zu prüfen, ob das Verhalten der Angeklag
ten den Tatbestand dieser Preisanordnung erfüllt. 
Nach dieser Preisanordnung darf für die Personen
beförderung je Kilometer und Person 0,08 DM, bei 
Kindern zwischen 4 und 10 Jahren um 50 v.H. er
mäßigt, als Tarifkilometerpreis berechnet werden. Aus 
den Sachakten ergeben sich keine Anhaltspunkte da
für, daß die Angeklagte die zulässigen Tarifkilometer

preise im Linien- und Schulverkehr überschritten hat. 
Auch im Urteil sind keine dahingehenden Feststellun
gen getroffen worden. Die Meinung der Instanz
gerichte, die Angeklagte habe sich gleichwohl eines 
Preisvergehens schuldig gemacht, beruht auf einer 
Verkennung des durch die Preisstrafrechtsverordnung 
geschützen Objekts. Mit diesem Gesetz wird die Sta
bilität des Preisgefüges geschützt.-Daraus ergibt sich, 
daß ein Preisverstoß dann vorliegt, wenn der Täter 
bei Höchstpreisen höhere und bei Festpreisen andere 
als. die in der konkreten Preisanordnung festgelegten 
Preise geltend macht. Die Angeklagte hat aber nach 
den rechtskräftig gewordenen Feststellungen weder 
höhere noch niedrigere als in den Preisanordnungen 
festgesetzten Preise in Ansatz gebracht.

In dem Verhalten der Angeklagten liegt auch keine 
nach § 1 Abs. 3 PrStrVO als Zuwiderhandlung unter 
Strafe gestellte Umgehung der Preisvorschriften. Auch 
mit dieser Gesetzesbestimmung wird nur die Stabilität 
des Preisgefüges geschützt.

Demzufolge können als Umgehung auch nur solche 
Handlungen angesehen werden, mit denen widerrecht
lich eine indirekte Abweichung von den in den kon
kreten Preisanordnungen festgelegten Preisen erreicht 
werden soll. Als Umgehung der Preisvorschriften sind 
z. B. die sogenannten schleichenden Preiserhöhungen 
zu beurteilen, 'bei denen bisher im Preis mit inbegrif
fene Leistungen gesondert in Rechnung gestellt wer
den. So z. B. wenn Waren zum zulässigen Preis frei 
Haus geliefert wurden, nun aber neben dem gesetz
lichen Preis* der Transport extra berechnet wird oder 
aber, wenn nach einer angeordneten Herabsetzung des 
Preises für bestimmte Leistungen, die bis dahin im 
Preis enthaltenen Nebenleistungen jetzt gesondert in 
Rechnung gestellt werden. Eine Umgehung der Preis
vorschriften liegt auch dann vor, wenn wegen gering
fügiger Veränderungen in der Verpackung oder an der 
Ware selbst der ursprünglich hierfür bestimmte und 
genehmigte Preis nicht eingehalten und heraufgesetzt 
wird.

Der Ansatz überhöhter Fahrkilometer oder einer 
überhöhten Anzahl Sitzplätze erfüllt, wenn der zü- 
lässige Tarifkilometerpreis der Berechnung zugrunde 
gelegt worden ist, nicht den Tatbestand eines Preis
vergehens. Dieser Fall ist strafrechtlich nicht anders 
zu beurteilen, als das Verhalten eines Täters, der in 
eine Rechnung zwar die gesetzlich zulässigen Preise 
einsetzt, jedoch unberechtigt eine größere Menge 
— seien es gelieferte Waren oder erbrachte Leistun
gen — berechnet. Hierin liegt kein Angriff gegen das 
Preisgefüge, sondern gegen das Eigentum. Es handelt 
sich um eine erhöhte und in diesem Maße ungerecht
fertigte Inanspruchnahme volkseigenen oder privaten 
Geldes. Nimmt der Täter die ungerechtfertigte Mehr
berechnung vorsätzlich vor, so liegt Betrug vor, und er 
ist nach diesem Strafgesetz zur Verantwortung zu 
ziehen.

Die strafrechtliche Beurteilung des Handelns der 
Angeklagten hinsichtlich der überhöhten Berechnung 
der Sitzplätze als Betrug ist somit zutreffend. Fehler
haft ist jedoch, daß die Gerichte~darin auch ein tat
einheitlich begangenes vorsätzliches Preisvergehen er
blickt haben. Wegen eines mit Betrug tateinheitlich 
begangenen Preisvergehens hätte die Angeklagte nur 
verurteilt werden können, wenn sie — wie bereits 
ausgefüihrt — den Abrechnungen für durchgeführte 
Transporte andere als die nach den Preisvorschriften 
zulässigen Tarifkilometerpreise zugrunde gelegt hätte.

Auch die Verurteilung wegen eines fahrlässigen 
Preisvergehens, weil die Angeklagte zum “ zulässigen 
Tarifkilometerpreis mehr Fahrkilometer berechnet hat, • 
ist entsprechend den obigen Ausführungen unrichtig. 
Da der Angeklagten auf Grund der gegebenen Um
stände eine Betrugsabsicht nicht nachzuweisen ist, 
kann sie für die fahrlässige Mehrberechnung der 
Fahrkilometer strafrechtlich nicht zur Verantwortung 
gezogen werden und hätte insoweit freigesprochen 
werden müssen. Das schließt aber nicht aus, daß sie 
nach den Grundsätzen des Zivilrechts zur Rückzahlung 
der ungerechtfertigt vereinnahmten Beträge verpflich
tet ist.
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